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de des Revisors beim Landesgericht Wiener Neustadt und des 
Beschuldigten in partielle Rechtskraft erwachsen ist. Zwar ist 
das Rechtsmittelgericht nicht nur nicht an die Umstände gebun-
den, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen, 
es ist auch nicht an die geltend gemachten Beschwerdepunkte 
gebunden. Allerdings darf es zum Nachteil des Beschuldigten 
niemals Beschlüsse ändern, gegen die nicht Beschwerde erho-
ben wurde. Dieser Grundgedanke des Verbots der reformatio 
in peius (§ 16 StPO) gilt nicht nur für den Beschuldigten, son-
dern generell für jeden Beschwerdeführer außer der Staats-
anwaltschaft (Tipold, WK-StPO, § 16 Rz 11 f). Somit kann 
die vom Sachverständigen Prof. Dr. N. N. fristgerecht erhobe-
ne Beschwerde, mit der er die Kürzung seiner Gebühren auf 
das Ausmaß des GebAG statt der – laut seinem Verständnis 
vereinbarten – Stundensätze von CHF 220,– (Arbeitszeit) und  
CHF 110,– (Reise- und Wartezeit) sowie eine Kürzung seiner 
Reise- und Aufenthaltskostenn moniert, zu keiner Verschlechte-
rung der Stellung des Sachverständigen führen.

Der Sachverständige wurde bei seiner Bestellung vom  
29. 5. 2009 auf § 127 der österreichischen StPO hingewie-
sen, wonach Sachverständige und Dolmetscher Anspruch 
auf Gebühren nach dem GebAG 1975 haben. Die gesetz-
lich zwingende Anwendung des GebAG steht im Straf-
verfahren niemals zur Disposition der Parteien, mag die 
Staatsanwaltschaft bzw das Gericht diesen Eindruck auch 
erweckt haben, indem das vom Sachverständigen an das 
Erstgericht gerichtete Schreiben vom 15. 9. 2009, welches 
am 22. 9. 2009 der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, 
keine Reaktion hervorrief. Dem Beschuldigten wurde vor-
erwähntes Schreiben überhaupt erst mit Verfügung vom 
23. 9. 2010 samt der Gebührennote zur Kenntnis gebracht. 
Der Sachverständige hat für seine Tätigkeit im strafgericht-
lichen Verfahren einen öffentlich-rechtlichen Gebührenan-
spruch gegen den Bund (repräsentiert durch das Gericht). 
Zwischen den Parteien und dem gerichtlich bestellten 
Sachverständigen werden keine unmittelbaren Rechtsbe-
ziehungen privatrechtlicher Natur hergestellt. Zur Geltend-
machung des Gebührenanspruchs des Sachverständigen 
ist ausschließlich das besondere Verfahren nach dem  
GebAG vorgesehen. Jede andere Form der Durchsetzung 
ist unzulässig (vgl Krammer/Schmidt, GebAG, § 1 Anm 19). 

Damit erfolgte die Bestimmung der Gebühren des Sach-
verständigen Prof. Dr. N. N. für das von ihm erstattete Gut-
achten nach den Gebührenansätzen des GebAG 1975 
idgF BGBI I 2009/30 grundsätzlich rechtsrichtig. 

Der vom Sachverständigen pauschal verzeichnete Gebüh-
renanspruch, wie er in der Gebührennote vom 22. 7. 2010 
erfolgte, konnte vom Erstgericht nicht überprüft werden. 
Der Sachverständige wurde daher im Sinne des § 38 Abs 1  
GebAG zu Recht aufgefordert, die für die Gebührenbestimmung 
maßgebenden Umstände darzulegen; dieser Verpflichtung zur 
Aufgliederung ist er, teils unter Verletzung der hierfür vorgese-
henen Frist des § 38 Abs 1 GebAG, nachgekommen. Diese 
Frist ist eine Ausschlussfrist, deren Nichteinhaltung Anspruchs-
verlust bewirkt. Wenn die in der Aufgliederung verzeichneten 
Gebühren höher sind als der zunächst begehrte Pauschalbe-
trag, so sind sie, sofern sie dem GebAG entsprechen, unab-

hängig von der Höhe der zunächst begehrten Pauschalgebühr 
zuzusprechen (E 73 zu § 38 GebAG). Verzeichnet der Sach-
verständige aber über gerichtliche Aufforderung anstelle einer 
Pauschalgebühr eine höhere aufgeschlüsselte Gebühr, ist das 
Mehrbegehren abzuweisen, wenn es außerhalb der 14-tägigen 
Frist geltend gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft Wiener 
Neustadt forderte den Sachverständigen mit Schreiben vom 
2. 8. 2010 auf, seine Gebühren detailliert aufzugliedern. Dem 
kam der Sachverständige zum Teil durch das Schreiben vom 
12. 8. 2010 nach, wobei die Reise- und Aufenthaltskosten wie 
schon in der Gebührennote vom 22. 7. 2010 neuerlich mit  
CHF 1.800,– aufgelistet waren. Insofern wurden die sodann 
mit Schreiben vom 3. 11. 2010 darüber hinausgehenden Rei-
se- und Aufenthaltskosten, die nunmehr mit CHF 2.779,15 ver-
anschlagt wurden, vom Erstgericht § 38 Abs 1 GebAG folgend 
lediglich in Höhe des ursprünglichen Betrags von CHF 1.800,– 
zu Recht bestimmt.

Die ansonsten mit Schriftsatz vom 3. 11. 2010 aufgeschlüs-
selten Gebührenbestandteile erfolgten innerhalb der zu-
lässig ergänzenden Äußerung gemäß § 39 Abs 1 GebAG. 
Insgesamt erfolgten die, teils unter Missachtung der beson-
deren Vorschriften der §§ 29 (14 bis 16), 39 Abs 2 und § 43 
GebAG, vom Erstgericht herangezogenen Gebührenansät-
ze durchwegs zugunsten des Sachverständigen. 

Zutreffend erfolgte durch das Erstgericht die Gebührenbe-
stimmung für das Aktenstudium nach § 36 GebAG sowie 
bei der Entschädigung für Zeitversäumnis nach §§ 32 f  
GebAG. Der vom Sachverständige begehrte Stundensatz 
in Höhe von CHF 220,– für neun Stunden Aktenstudium 
und von CHF 110,– für die Zeitversäumnis (Warte- und 
Reisezeit) war insofern unbeachtlich.

Somit war der Beschwerde ein Erfolg zu versagen. ...

Vorbereitung auf die Gutach-
tenserörterung (§ 34 GebAG) – 
Zahlung aus Kostenvorschuss 
vor Zahlung aus Amtsgeldern  
(§ 42 Abs 1 GebAG)
1.	 Die ordnende, Stoff sammelnde, konzeptive und 

ausarbeitende Tätigkeit des Sachverständigen zur 
Vorbereitung der Gutachtenserörterung ist als  
Mühewaltung zu honorieren.

2.	 Die kommentarlose Übermittlung des Fragenka-
talogs einer Partei an den Sachverständigen ist 
ein gerichtlicher Auftrag im Sinne des § 25 Abs 1  
GebAG, die darin enthaltenen Fragen zu beantwor-
ten. Der Sachverständige musste in seine Vorbe-
reitung auch jene Fragen einbeziehen, die er mög-
licherweise nicht beantworten konnte und wollte, 
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weil nur das Gericht über die Zulassung von Fra-
gen entscheiden darf (§ 289 Abs 1 ZPO).

3.	 Dass das Erstgericht die schriftliche Fragenbeant-
wortung nicht ausdrücklich aufgetragen und die 
vom Sachverständigen vorbereitete schriftliche 
Stellungnahme nicht zu den Akten genommen hat, 
ändert nichts am Entgeltsanspruch für die mit der 
Vorbereitung verbundenen Mühewaltung. Schon 
wegen des Umfangs und der technisch anspruchs-
vollen Formulierung der Frageliste war eine schrift-
liche Vorbereitung naheliegend.

4.	 Der Zeitaufwand von 16 Stunden ist nach der sei-
ner Gebührennote beigelegten Stundenaufstellung 
und der auf die einzelnen Fragen im Detail einge-
henden schriftlichen Fragebeantwortung plausibel. 
Es ist daher von diesem Zeitaufwand auszugehen.

5.	 Dem Antrag, einen Teil der Sachverständigenge-
bühren nicht aus dem erliegenden Kostenvor-
schuss, sondern aus Amtsgeldern zu zahlen, ist 
entgegenzuhalten, dass nach § 42 Abs 1 GebAG 
und § 2 Abs 1 GEG Sachverständigengebühren 
erst dann aus Amtsgeldern gezahlt werden dür-
fen, wenn hierfür kein Kostenvorschuss erliegt. 
Ehe Amtsgelder in Anspruch genommen werden 
dürfen, ist der Kostenvorschuss zur Gänze auszu-
schöpfen.

OLG Graz vom 11. August 2010, 3 R 103/10g

Im Beweisverfahren dieses Zivilprozesses ist die Frage zu 
beantworten, ob die Beklagte (als Werkunternehmerin) im 
Haus des Klägers (als Werkbesteller) eine vollständige und 
mängelfreie Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage installiert 
hat. 

Das Erstgericht bestellte mit Beschluss vom 18. 9. 2009  
DI N. N. mit dem Auftrag zum Sachverständigen, diverse 
Fragen zu diesem Beweisthema zu beantworten. Nachdem 
der Sachverständige ein schriftliches Gutachten erstattet 
hatte, richtete die Beklagte in ihrem Antrag auf mündliche 
Gutachtenserörterung an ihn zahlreiche Fragen.

Das Erstgericht übermittelte dem Sachverständigen die-
sen Fragenkatalog (ohne Kommentar) mit der Ladung zur 
Tagsatzung vom 8. 2. 2010

Zur Beantwortung dieser schriftlich formulierten Fragen 
kam es anlässlich der mündlichen Gutachtenserörterung 
in der Tagsatzung vom 8. 2. 2010 nicht. Das Erstgericht 
begründete dies im Tagsatzungsprotokoll wie folgt: „Fest-
gehalten wird zur von der Beklagtenseite vorgelegten 
Frageliste, dass diese großteils Suggestivfragen enthält, 
teilweise sich die Themen der Fragen mit dem Vorbringen 
nicht mehr decken und teilweise Rechtsfragen enthalten 
sind. Deswegen werden diese Fragen, so wie sie abgefasst 
sind, der mündlichen Gutachtenserörterung nicht zugrun-
de gelegt; es wird Sache der beklagten Partei sein, münd-
lich geeignete Fragen zu diesen Themen zu formulieren. 
Wohl hat die Richterin – um dem Sachverständigen eine 
Vorbereitung auf die Themenkreise zu ermöglichen – diese 

Frageliste an ihn zur Vorbereitung der Gutachtenserörte-
rung weitergegeben.“ 

In seinem Gebührenantrag vom 9. 2. 2010 begehrte der 
Sachverständige neben unbestrittenen Entgeltbestandteilen

„5. Gebühr für Mühewaltung – § 34 (Ausarb. Fragebeantw. 
Verh.)

§ 34/4 16 Std. i. Verb. m. § 34/2 Z 1, 2 oder 3:		
                                à € 140,00 	 € 2.240,00“

Diesem Antrag legte er eine mit Datums- und Zeitangaben 
versehene Aufstellung bei, aus der sich ergibt, dass er vom 
5. 2. 2010 bis zum 8. 2. 2010 für die „Vorbereitung Fragen-
beantwortung“ insgesamt 16 Stunden aufgewendet hat. 

Der Kläger wendete gegen diese Position der Gebühren-
note ein, dem Sachverständigen gebühre bloß eine Mü-
hewaltungsgebühr für eine Stunde Vorbereitungszeit auf 
die Gutachtenserörterung, weil er die von der Beklagten 
in ihrem vom Gericht nicht zugelassenen Fragenkatalog 
aufgeworfenen Fragen „bereits ordnungsgemäß bei seiner 
Gutachtenserstellung berücksichtigen hätte müssen“. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erst-
gericht die umstrittenen Gebühren im Sinne des Antrages 
des Sachverständigen und es ordnete deren Auszahlung 
aus den Kostenvorschüssen der Parteien an. Im Hinblick 
auf Art und Umfang des Fragenkatalogs der Beklagten, 
der dem Sachverständigen vom Gericht zur Vorbereitung 
der Gutachtenserörterung übermittelt werden „musste“, 
sei der vom Sachverständigen in seiner Stundenaufstel-
lung genau aufgeschlüsselte Zeitaufwand durchaus nach-
vollziehbar. Derart plausible Angaben eines Sachverstän-
digen über seinen Zeitaufwand seien für wahr zu halten, 
zumal ihm die Parteien nichts anderes nachgewiesen hät-
ten. Dass die Richterin in der Tagsatzung eine andere (ihr 
ökonomisch erscheinende) Strategie zur Aufarbeitung der 
Fragen der Beklagten – mündliche Neuformulierung der 
Fragen durch den Beklagtenvertreter – gewählt habe, kön-
ne den bereits entstandenen Aufwand des Sachverstän-
digen nicht schmälern. Es könne vom Sachverständigen 
auch nicht erwartet werden, in seinem schriftlichen Gut-
achten die späteren Fragen der Parteien vorherzusehen 
und sie schon vorweg zu beantworten. 

Gegen diesen Beschluss „in seinem gesamten Inhalt“ rich-
tet sich der Rekurs des Klägers aus dem Anfechtungsgrund 
der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, die 
Gebühren des Sachverständigen für die Gutachtenserör-
terung „mit einem geringeren Betrag als geltend gemacht“ 
zu bestimmen, in eventu deren „teilweise Auszahlung“ aus 
Amtsgeldern anzuordnen. Aus der Rekurserzählung ergibt 
sich, dass der Rekurswerber eine Mühewaltungsgebühr 
„zur Vorbereitung und Verrichtung“ der Tagsatzung vom  
8. 2. 2010 für insgesamt sechs Stunden à € 140,– (insge-
samt € 840,–) für angemessen erachtet und daher eine 
Kürzung dieser Gebührenposition um € 1.400,– anstrebt. 

Der Sachverständige DI N. N. übermittelte dem Erstgericht 
eine als Rekursbeantwortung aufzufassende Stellungnah-
me, der er die für die Tagsatzung vom 8. 2. 2010 bestimmte 
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10-seitige schriftliche „Ausarbeitung“ (Beantwortung) der 
Fragen der Beklagten beilegte.

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Der Rekurswerber argumentiert, der Sachverständige 
hätte im Fragenkatalog der Beklagten enthaltene Sug-
gestivfragen, vom Vorbringen nicht gedeckte Themen und 
Rechtsfragen erkennen müssen, weshalb ihm für den mit 
der Beantwortung dieser Fragen verbundenen „frustrier-
ten Aufwand“ keine Mühewaltungsgebühr zustehe. Der 
Sachverständige hält dem in seiner Rekursbeantwortung 
entgegen, ihm stehe kein Urteil zu, ob die Fragen nicht 
gerechtfertigt oder suggestiv seien, er habe zu den Fragen 
in technischer Hinsicht Stellung zu nehmen.

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG ist die für die Aufnahme des Be-
fundes und die Erstattung des Gutachtens zustehende Sach-
verständigengebühr „nach richterlichem Ermessen nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe“ zu bestimmen, wobei die 
ordnende, Stoff sammelnde, konzeptive und ausarbeitende 
Tätigkeit des Sachverständigen zur Vorbereitung der Gutach-
tenserörterung als Mühewaltung gilt (Krammer/Schmidt, SDG 
– GebAG3, § 34 GebAG E 1, 5; OLG Wien 2 R 115/97i, SV 
1998, 39; OLG Wien, 17 R 225/99d, SV 2000, 27). Das Erst-
gericht hat dem Sachverständigen den Fragenkatalog der Be-
klagten kommentarlos übermittelt und ihm damit im Sinne des 
§ 25 Abs 1 GebAG den Auftrag erteilt, die darin enthaltenen 
Fragen zu beantworten (Krammer, SV 2005, 43, Anmerkung 
zu OLG Wien 12 R 252/04x). Ausgehend davon, dass nur das 
Gericht über die Zulassung von Fragen an den Sachverständi-
gen entscheiden darf (§ 289 Abs 1 ZPO), musste der Sachver-
ständige damit in seine Vorbereitung auch jene Fragen einbe-
ziehen, die er (möglicherweise) nicht beantworten konnte oder 
wollte. Dass das Erstgericht nicht ausdrücklich die schriftliche 
Fragenbeantwortung aufgetragen und die vom Sachverstän-
digen vorbereitete schriftliche Stellungnahme, die er mit der 

Rekursbeantwortung vorlegte, nicht zu den Akten genommen 
hat, vermag nichts an seinem Entgeltanspruch für die mit 
der Vorbereitung verbundenen Mühewaltung zu ändern, ist 
es doch naheliegend, dass sich der Sachverständige schon 
wegen des Umfanges und der technisch anspruchsvollen For-
mulierungen der Fragenliste auch schriftlich vorbereitete (OLG 
Graz 2 R 136/05w, SV 2006, 109). Der Sachverständige hat 
nicht nur durch seine dem Gebührenantrag beigelegte Stun-
denaufstellung, sondern auch durch die der Rekursbeantwor-
tung beigelegte, für die Tagsatzung vom 8. 2. 2010 bestimmte, 
auf die einzelnen Fragen im Detail eingehende schriftliche Fra-
gebeantwortung seinen Zeitaufwand plausibel gemacht, wäh-
rend der Rekurswerber ohne ein erkennbares Argument von 
einem angemessenen Umfang der Mühewaltung von sechs 
Stunden ausgeht, sodass bei der Gebührenbemessung von 
den vom Sachverständigen angegebenen Zeitaufwand auszu-
gehen ist (Krammer/Schmidt, aaO, § 34 GebAG E 209, 210 f, 
§ 38 GebAG E 49; OLG Graz 2 R 136/05b, SV 2006, 109; OLG 
Wien 12 R 252/04y, SV 2005, 42). 

Soweit der Rekurswerber begehrt, einen Teil der Sach-
verständigengebühren von € 1.400,– nicht aus dem vom 
ihm erlegten Kostenvorschuss, sondern aus Amtsgeldern 
auszuzahlen, ist ihm entgegenzuhalten, dass gemäß § 42 
Abs 1 GebAG, § 2 Abs 1 GEG Sachverständigengebühren 
erst dann aus Amtsgeldern getilgt werden dürfen, wenn 
hierfür kein Kostenvorschuss erlegt wurde. Ehe Amtsgel-
der in Anspruch genommen werden dürfen, ist der erlegte 
Kostenvorschuss zur Gänze auszuschöpfen (Krammer/
Schmidt, aaO, § 42 GebAG E 8 mwN; Stabentheiner,  
Gerichtsgebühren9, § 2 GEG E 19).

Der Rekurs muss daher erfolglos bleiben. 

Die Unzulässigkeit des Revisionsrekurses ergibt sich aus 
§ 528 Abs 2 Z 5 ZPO.

Honorierung der Befundung von CT- und MRT-Bildern im  
sozialgerichtlichen Verfahren nach § 34 Abs 2 und 3 GebAG
1.	 Bei der Ermittlung des Honorars für die Befun-

dung der vom Versicherten beigebrachten CT- und 
MRT-Bildern kann nicht auf die Autonomen Hono-
rarrichtlinien der Österreichischen Ärztekammer 
zurückgegriffen werden. Mit dem Berufsrechts-
Änderungsgesetz 2008, BGBl I 2007/111, wurde die 
Mühewaltungsgebühr des § 34 GebAG ab 1. 1. 2008 
grundlegend neu gestaltet und dabei insbesonde-
re der Berücksichtigung von Gebührenordnungen 
oder Honorarempfehlungen autonomer, berufs-
ständischer Einrichtungen der Boden entzogen. 
Soweit der Sachverständige keine anderen (höhe-
ren) Einkünfte für die entsprechende Tätigkeit im 
außergerichtlichen Erwerbsleben nachweist, sind 
für die Bestimmung der Mühewaltungsgebühr die 
Rahmensätze des § 34 Abs 3 GebAG maßgeblich 
(hier: § 34 Abs 3 Z 3 GebAG – € 80,– bis € 150,–).

2.	 Für die Befundung auch einer größeren Anzahl 
von CT- und MRT-Bildern werden je nach bestimm-
ter Körperregion nicht mehr als 10 bis 15 Minuten 
benötigt. Die Beurteilung von zwei Körperregionen 
(hier: Hals- und Lendenwirbelsäule) erfordert kei-
nesfalls mehr als eine Stunde. Im sozialgericht
lichen Verfahren ist vom Höchstsatz je begonnener 
Stunde von € 150,– (§ 34 Abs 3 Z 3 GebAG) nach 
§ 34 Abs 2 GebAG ein Abschlag von 20 % vorzu-
nehmen. Dies führt zu einem Stundensatz von 
höchstens € 120,–, der aber – entgegen der frühe-
ren Judikatur – nicht mehr für die Befundung jeder 
einzelnen Bilderserie pro Körperregion kumulativ, 
sondern nur nach dem für die Befundungen ins-
gesamt tatsächlich erforderlichen Zeitaufwand für 
jede, wenn auch nur begonnene Stunde verrechnet 
werden darf.
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